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006. KWO - 06. Kommunalwahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Jede Wahlbehorde besteht aus einem Vorsitzenden als Wahlleiter sowie einer Anzahl von Beisitzern. Fir den
Wahlleiter und die Beisitzer sind fur den Fall der voribergehenden Verhinderung die erforderliche Anzahl von
Wahlleiter-Stellvertretern und Ersatzbeisitzern zu bestellen. Die Anzahl der Ersatzbeisitzer einer wahlwerbenden Partei
darf jedoch die Anzahl der Beisitzer dieser wahlwerbenden Partei nicht Gberschreiten.

(2) Die Beisitzer und Ersatzbeisitzer der Wahlbehdrden werden auf Grund von Vorschlagen der wahlwerbenden
Parteien, die in der laufenden Funktionsperiode im Gemeinderat vertreten sind, nach dem Verhaltnis der
Parteisummen (8 67 Abs. 2) der letzten Wahl des Gemeinderates bestellt; § 68 ist hiebei sinngemafld anzuwenden.

(2a) Im Zweifelsfall ist die Frage, ob eine wahlwerbende Partei in der laufenden Funktionsperiode im Gemeinderat
vertreten ist, von der Gemeindewahlbehérde zu beurteilen. Hierbei ist maRgeblich, ob die wahlwerbende Partei von
der gleichen politischen Organisation unterstitzt wird, wie bei der letzten Wahl des Gemeinderats. (Anm: LGBI.
Nr. 27/2009)

(3) Ein Beisitzer oder Ersatzbeisitzer, der sein Mandat in der Wahlbehdorde aus irgendeinem Grund, ausgenommen die
vorUubergehende Verhinderung, nicht ausubt, verliert sein Mandat. Die wahlwerbende Partei, die den Vorschlag auf
seine Entsendung erstattete, hat unverziglich einen neuen Vorschlag fur die Besetzung des frei gewordenen Mandates
einzubringen.

(4) Hat eine wahlwerbende Partei, die auf Grund des Ergebnisses der letzten Gemeinderatswahl Anspruch auf die
Bestellung von Beisitzern hatte, keinen Wahlvorschlag eingebracht oder wurde ihr Wahlvorschlag nicht veroffentlicht
oder hat sie keinen Vorschlag gemaR Abs. 2 oder 3 eingebracht, ist das Verfahren gemaR Abs. 2 zu wiederholen. Dabei
werden nur mehr die wahlwerbenden Parteien berlcksichtigt, die auf Grund des Ergebnisses der letzten
Gemeinderatswahl Anspruch auf die Bestellung von Beisitzern haben, einen glltigen Wahlvorschlag und einen
Vorschlag nach Abs. 2 eingebracht haben. Diese wahlwerbenden Parteien haben nach MalRgabe des Ergebnisses des
wiederholten Verfahrens gemall Abs. 2 das Recht, fur die Besetzung der freigewordenen Mandate Beisitzer
(Ersatzbeisitzer) vorzuschlagen. Unabhangig davon, ob die wahlwerbenden Parteien dieses Recht in Anspruch nehmen
oder nicht, gilt die Wahlbehdrde als ordnungsgemall zusammengesetzt. (Anm: LGBI. Nr. 43/2001)

(5) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Wahlbehdrden kdnnen jederzeit von dem Organ, das sie bestellt hat,
abberufen und durch andere Personen ersetzt werden. Ein Wechsel von Beisitzern (Ersatzbeisitzern) ist jedoch nur
Uber Vorschlag jener Partei zulassig, auf deren Vorschlag die Bestellung des Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) erfolgt ist.

(6) Entspricht die Zusammensetzung einer Wahlbehorde nach der Wahl des Gemeinderates nicht mehr Abs. 2, sind die
der neuen Parteienstirke entsprechenden Anderungen durchzufiihren.

In Kraft seit 01.04.2009 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kwo/paragraf/67
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kwo/paragraf/68
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=27/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=43/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 6 Oö. KWO § 6
	Oö. KWO - Oö. Kommunalwahlordnung


